
  

Hausordnung 
 

Turn-, Leistungs- und Bildungszentrum Alsfeld 
 
 

Das Turn-, Leistungs- und Bildungszentrum des Hessischen Turnverbandes e.V. in Alsfeld ist eine gemeinnützige Einrichtung 
zur Schulung von Übungsleiter*innen / Trainer*innen sowie Sportler*innen, für Seminare sowie ein Ort zum Sport treiben und der 
Begegnung. Um dies in angenehmer Atmosphäre zu ermöglichen, bitten wir, die nachfolgenden Regeln zu beachten. 
 

1. Mit Räumlichkeiten und Inventar des Hessischen Turnverbandes ist pfleglich und ordentlich umzugehen. 

2. Im ganzen Haus herrscht absolutes Rauchverbot. Das Rauchen, auch das von E-Zigaretten, ist ausschließlich in der 
unmittelbaren Umgebung eines Aschenbechers im Raucherbereich erlaubt.  

3. Wertsachen sollten immer mitgenommen oder in dafür vorgesehene Schließfächer eingeschlossen werden. Bei Verlust 
oder Beschädigung übernimmt der Hessische Turnverband keinerlei Haftung. 

4. Beim Verlassen der Zimmer sind die Fenster zu kippen bzw. zu schließen, die Lichter auszuschalten sowie die 
Heizungen abzudrehen (Zimmer und Bad). 

5. Die Zimmer sind in ordentlichem Zustand zu hinterlassen. Am letzten Aufenthaltstag ziehen die Gäste die Betten ab 
und bringen Handtücher, Duschvorleger und die Bettbezüge in die Wäschewagen im Erdgeschoss. 

6. Schäden müssen umgehend gemeldet werden. Der Vertragspartner haftet für alle durch seine Teilnehmer*innen 
verursachten Schäden. 

7. Die Mahlzeiten sind zu den vorher vereinbarten Zeiten im Speiseraum einzunehmen. Nach dem Essen sind die Tische 
eigenhändig abzuräumen, Geschirr und Besteck zu den Abräumstationen zu bringen. Das Mitnehmen von Essen aus 
dem Speiseraum ist untersagt. Getränke dürfen nur in verschlossenen Behältnissen mitgenommen werden. 

8. Räume mit allgemeinem Nutzen (Speisesaal, Seminarräume und Aufenthaltsräume im Keller) sind immer so zu 
verlassen, wie sie vorgefunden wurden. 

9. Grundsätzlich ist die Benutzung von Musikgeräten (Musikboxen, Radio etc.) nur mit Zustimmung des HTV und nur dann 
gestattet, wenn andere Gäste hierdurch nicht gestört werden. Die Nutzung von sonstigen privaten Elektrogeräten (z.B. 
Wasserkocher, Sandwichmaker, Akku-Aufladegeräte für Elektromotoren etc.) ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
der Mitarbeiter*innen des HTV gestattet. 
An der Anmeldung kann ausgeliehen werden: Fön, Leselampe, Nachtlicht. 

10. Alkoholisierte Gäste können des Hauses verwiesen werden. 

11. Ballspiele und die Benutzung von Inlineskates, Skateboards, Rollschuhen etc. sind im Haus untersagt, ebenso das 
Tragen von Stollenschuhen. Im Haus sind saubere Straßenschuhe oder Hausschuhe zu tragen. 

12. Zwischen 22:00 Uhr und 7:00 Uhr herrscht Nachtruhe. Wir bitten im Interesse der anderen Gäste, die Ruhezeit 
einzuhalten. 

13. Bei Verlust von Schlüsseln wird eine Gebühr von mindestens 50,- € berechnet. 

14. Das Mitbringen von Tieren ist untersagt. Einzige Ausnahme können, nach vorheriger Absprache, Assistenzhunde sein. 

15. Die Nutzung der Feuerstelle ist nur nach vorheriger Absprache mit Mitarbeiter*innen des HTV und auf eigene Gefahr 
gestattet. 

16. Besucher*innen von Gästen dürfen sich nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des HTV auf dem Gelände des Hessischen 
Turnverbandes aufhalten. 

17. Das Haus ist mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet, welche in Notfällen direkt die Feuerwehr alarmiert. Sollte der 
Alarm mutwillig ausgelöst werden, so werden der*dem Verursacher*in die gesamten Kosten des Feuerwehreinsatzes in 
Rechnung gestellt. 

18. In dringenden Fällen behalten wir uns das Recht vor, die Zimmer zu betreten, um notwendige Maßnahmen zu ergreifen 
und unser Hausrecht auszuüben. Bei Zuwiderhandlungen gegen den Hausfrieden können Hausverweise erteilt werden. 

 

 

 

 
Das Team des Turn-, Leistungs- und Bildungszentrum des Hessischen Turnverbands wünscht euch einen angenehmen 

Aufenthalt! 놴놲놵놶놷놳 

Bei Ertönen des Alarms muss umgehend das Haus verlassen 

und die ausgeschilderte Sammelfläche aufgesucht werden 
 

Stand: 07.04.2025 


